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•der Frau Brandlae Oswalt in -Iserlohn, Wilhelmstraße 12, 
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Klägerin, 

sidenten in Arnsberg, 
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wird der Klägerin das Armenrecht versagt. 

g r ü n d e t 

Die Klage bietet keine Aussicht auf Erfolg. Nach 
§ 5 Abs» 1 BEG besteht ein Anspruch auf Entschädigung 
u.a. dann nicht, wenn der Anspruch auf Wiedergutmachung 
des Schadens seiner Rechtsnatur nach unter die Rechts
vorschriften zur Rückerstattung feetstellbarer VermÖ-
gensgegenstände und zur Regelung der rückerstattungs
rechtlichen Geldverbindlichkeiten des Deutschen Reiches 
und gleichgestellter Rechtsträger f ä l l t . Das ist hier 
der Fall , g le ichgül t ig , ob die Klägerin mit einer Ein
lage an der Gesellschaft beteiligt war oder ob sie gegen 
die Gesellschaft eine Darlehnsforderung hatte. Denn in 
jedem Fall wäre ihr ein Im Zeitpunkt der Entziehung fest
stellbarer Vermögenegegenstand im Sinne der rückerstat-
tungerechtliehen Vorschriften entzogen worden. Die Klä
gerin kann auch keine Ansprüche wegen etwaiger Hutzungs-
schäden erheben, denn auch diese Schäden sind In den 
rückerstattungsrechtlichen Vorschriften abschliessend 

geregalt. 
Die Entschädigungsbehörde hat den Anspruch daher mit 

Reoht zurückgewiesen. 
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